
Absender: 

      

      

      

(Verein/Abteilung) 

 

An  

      

      

      

(Träger der Sportstätte/Kommune/Eigentümer) 

     

(Ort, Datum) 

Antrag auf Freigabe der Tennisanlage zum Trainingsbetrieb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Wir beantragen die Freigabe der o.g. Tennisanlage zum Trainingsbetrieb 

☐ zum nächstmöglichen Zeitpunkt  ☐ zum ………………………………………… 

☐ zu folgenden Öffnungszeiten: …………………………………….…………………..………………… 

☐ zum Trainingsbetrieb    ☐ für Individualsport 

☐ für Freiluftaktivitäten 

☐ für Vereinsmitglieder                    ☐ für Nichtmitglieder 

☐…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allgemeine Angaben: 
Verein/Abteilung:            
Straße:              
PLZ/Ort:             
Telefon:       Fax:    Email:     
 
     
            
Anschrift:             
 

1. Vorsitzende/r des Vereins/Abteilungsleiter*in (für das Mitglied vertretungsbefugt) 
Name, Vorname:            
Straße:              
PLZ/Ort:             
Telefon:      mobil:      Fax:    
Email:              
 
 
Platzanlage 
Straße:              
PLZ/Ort:             
 
 



Erklärung:  

 Ich erkläre im Namen des Vorstands des Vereins, dass die aktuellen gesetzlichen Vorgaben 
zur Sportausübung (Abstandsregelungen, Hygienemaßnahmen, etc.- Anlage 1) bekannt 
sind und beachtet werden sowie behördliche Auflagen befolgt und umgesetzt werden.  
 

 Anliegendes Merkblatt (Anlage 2) werden wir in ausreichender Zahl gut einsehbar auf der 
Platzanlage aufhängen. 
 

 Anliegendes Nutzungskonzept inkl. Hygiene- und Organisationsplan (Anlage 3) haben wir 
erstellt und werden es den Nutzern der o.g. Anlage zur Kenntnis geben. 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

Ort, Datum  Name, Funktion und rechtsverbindliche Unter-
schrift des Vereinsvertreters/Vereinsstempel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anlage 1 
 

§ 8 Sportstätten und Sportbetrieb, Spielplätze 
(Auszug aus 5. SARS CoV-2 EindämmungsVO vom 02.05.2020) 

 
(1) Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanla-
gen sowie Schwimmbädern, wird untersagt. Ausgenommen ist der 
Sportbetrieb im Freien, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
 
1. die Ausübung erfolgt kontaktfrei und die Einhaltung eines Abstands 
von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen ist durchgängig si-
chergestellt,  
 
2. Trainingseinheiten erfolgen ausschließlich individuell, zu zweit oder in 
kleinen Gruppen von höchstens fünf Personen, 
 
3. ein Training von Spielsituationen insbesondere bei Kontakt- und-
Mannschaftssportarten, in denen ein direkter Kontakt erforderlich oder 
möglich ist, erfolgt nicht, 
 
4. Wettkampfbetrieb findet nicht statt, 
 
5. Hygieneanforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Desinfektion 
von genutzten Sportgeräten, werden eingehalten,  
 
6. Umkleidekabinen, Gastronomiebereiche und sonstige Gemeinschafts-
räume einer Sportstätte werden nicht benutzt, der Zutritt zu WC-Anlagen, 
insbesondere die Möglichkeit zum Waschen der Hände muss ermöglicht 
werden, 
 
7. Kleidungswechsel und Körperpflege finden nicht in der Sportstätte 
statt,  
 
8. zur Vermeidung von Ansammlungen, insbesondere von Warteschla-
gen, erfolgt eine Steuerung des Zutritts zur Sportstätte, 
 
9. Risikogruppen werden keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt und 
 
10. Zuschauer sind nicht zugelassen.  
 
Die Nutzung von Sportanlagen im Freien gemäß Satz 2 bedarf der Zu-
stimmung des Trägers der Anlage. 
 
(2) …. 

 



 
Anlage 2 
 

 


